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Allgemeine Lieferbedingungen für Erdgaslieferungen in Niederdruck 
außerhalb der Grundversorgung („ALG“ – Allgemeine Lieferbedingungen Gas) 
im Vertriebsgebiet der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
  
1. Voraussetzungen für die Erdgaslieferung 

1.1. Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsge-
biet der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen. 

1.2. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederdruck. 

1.3. Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Erdgaslieferver-
trag mit einem anderen Lieferanten bestehen. 

2. Vertrag 

2.1. Der Erdgasliefervertrag kommt zustande, sobald die Ge-
meindewerke Garmisch-Partenkirchen dem Kunden in ei-
nem weiteren Schreiben das Zustandekommen bestätigen 
(Vertragsschluss mit Auftragsbestätigung) und den ver-
bindlichen Lieferbeginn mitteilen. Lieferbeginn ist vorran-
gig der vom Kunden gewünschte Termin, falls dies aus 
Gründen des Lieferantenwechselprozesses nicht möglich 
sein sollte, der nächstmögliche Termin, in der Regel der 1. 
des auf den Auftragseingang folgenden Monats. Eine Be-
lieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt 
nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden. 

Die Grundlaufzeit beginnt mit dem in der Auftragsbestäti-
gung genannten Lieferbeginn. 

2.2. Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach Ver-
tragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigsten Ver-
tragsbedingungen in Textform. 

2.3. Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird 
rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vor-
liegen. 

2.4. Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. Inner-
halb einer Woche nach Zugang der Kündigung erhält der 
Kunde eine Bestätigung seiner Kündigung in Textform un-
ter Angabe des Vertragsendes. 

2.5. Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer 
außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen berech-
tigt. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des 
Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt er-
klärt werden. Der Kunde hat in seiner Kündigung seine zu-
künftige Anschrift oder eine zur Bezeichnung seiner zu-
künftigen Entnahmestelle verwendete Identifikationsnum-
mer mitzuteilen. 

Die Kündigung wird nicht wirksam, wenn die Gemeinde-
werke Garmisch-Partenkirchen dem Kunden binnen zwei 
Wochen nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fort-
setzung des Vertrages an dessen neuem Wohnsitz zu den 
bisherigen Vertragsbedingungen anbieten und die Beliefe-
rung an der neuen Entnahmestelle möglich ist. 

2.6. Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen werden ei-
nen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich 
unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und der 
vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

3. Erdgaspreis und Preisanpassung 

3.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem 
Grundpreis zusammen. Er enthält derzeit die Kosten der 
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen für die Erdgas-
beschaffung sowie die Vertriebskosten, die Kosten für 
Messung und Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten 
den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen in Rech-
nung gestellt werden – sowie für die Abrechnung, die Netz-
entgelte, die an die Kommunen zu entrichtenden Konzes-
sionsabgaben, die Kosten für den Kauf von Emissionszer-
tifikaten aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel 
nach dem BEHG („CO2-Preis“), die Gasspeicherumlage 
nach § 35e EnWG und die Bilanzierungsumlage. 

3.2. Der Erdgaspreis versteht sich einschließlich der Energie- 
und zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe 
(Bruttopreise). Bei Erhöhungen oder Absenkungen dieser 

Steuersätze durch den Gesetzgeber ändern sich die Brut-
topreise entsprechend.  

3.3. Wird die Beschaffung, die Verteilung oder die Belieferung 
von Erdgas nach Vertragsabschluss mit zusätzlichen 
staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich auferlegten 
Belastungen belegt, können die Gemeindewerke Gar-
misch-Partenkirchen ihre hieraus entstehenden Mehrkos-
ten an den Kunden weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn 
die jeweilige gesetzliche Regelung einer Weiterberech-
nung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen 
Mehrkosten beschränkt, die nach der gesetzlichen Rege-
lung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden 
zugeordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang 
mit der Belegung zusätzlicher staatlicher Abgaben oder 
hoheitlich auferlegter Belastungen eine andere staatliche 
Abgabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist dieser 
Entfall den neu entstandenen Mehrkosten gem. Satz 1 ge-
genzurechnen.  

3.4. Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Erdgaslieferung 
und Erdgaspreis werden die Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen den vom Kunden zu zahlenden Erdgaspreis 
der Entwicklung der unter 3.1 aufgeführten Preisbestand-
teile und nach 3.3 ggf. zusätzlich vom Gesetzgeber einge-
führten Preisbestanteile nach billigem Ermessen anpas-
sen. Bei Kostensteigerungen sind die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen hiernach berechtigt, den Erdgas-
preis entsprechend zu erhöhen, wobei Kostensenkungen 
bei anderen Preisbestandteilen gegenzurechnen sind. 
Kostensenkungen verpflichten die Gemeindewerke Gar-
misch-Partenkirchen, den Erdgaspreis entsprechend zu 
ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch 
Kostensteigerungen bei anderen der preisbildenden Fak-
toren gem. 3.1 und ggf. 3.3 dieses Vertrages ganz oder 
teilweise ausgeglichen werden. Die Gemeindewerke Gar-
misch-Partenkirchen werden bei Ausübung ihres billigen 
Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung 
so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kun-
den ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird 
als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindes-
tens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kos-
tenerhöhungen. 

3.5. Änderungen des Erdgaspreises sind nur zum Monatsers-
ten möglich. Die Gemeindewerke Garmisch-Parten-kir-
chen werden dem Kunden die Änderungen spätestens ei-
nen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitteilen. In der Preisänderungsmitteilung ist der Kunde 
auf Anlass, Voraussetzung und Umfang der Preisände-
rung hinzuweisen.  

Ausgenommen von vorstehender Mitteilungspflicht ist die 
unveränderte Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- 
und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen 
Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. 

Preisänderungen sind für den Kunden zudem unter der In-
ternetadresse der Gemeindewerke Garmisch-Parten-kir-
chen www.gw-gap.de einsehbar und können im Kunden-
zentrum der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen ein-
gesehen werden. 

3.6. Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform ge-
genüber den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen 
zu kündigen. Auf dieses Recht wird der Kunde von den 
Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen in der Preisän-
derungsmitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall der 
Kündigung wird die Preisänderung gegenüber dem Kun-
den nicht wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, z. 
B. aus § 315 BGB, bleiben unberührt. 

Ausgenommen von vorstehendem Kündigungsrecht sind 
preisliche Veränderungen aufgrund unveränderter Weiter-
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gabe von umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastun-
gen, die sich aus einer gesetzlichen Änderung der gelten-
den Umsatzsteuer ergeben. 

3.7. Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im 
Kundenzentrum, Adlerstraße 25, 82467 Garmisch-Parten-
kirchen, erhältlich und können auch im Internet unter 
www.gw-gap.de abgerufen werden. Informationen zu War-
tungsdienstleistungen und -entgelten sind beim örtlichen 
Netzbetreiber erhältlich. 

4. Haftung 

4.1. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
können, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, An-
sprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des  
§ 6 Abs. 3 Satz 1 GasGVV gegen den Netzbetreiber gel-
tend gemacht werden. 

4.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, die Ge-
meindewerke Garmisch-Partenkirchen von der Leistungs-
pflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen an der Gaslieferung aufgrund hö-
herer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung 
den Gemeindewerken Garmisch-Parten-kirchen nicht 
möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert sind. Das gilt nicht, wenn die Unterbre-
chung auf unberechtigten Maßnahmen der Gemeinde-
werke Garmisch-Partenkirchen beruht, beispielsweise bei 
unberechtigter Unterbrechung der Gasversorgung. 

4.3. Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden einschließ-
lich Schäden aufgrund der Nichteinhaltung vertraglich ver-
einbarter Leistungsqualität, wozu auch ungenaue oder ver-
spätete Abrechnungen zählen, haften die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit, auch ihrer Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verur-
sachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten 
Sach- und Vermögensschäden haften die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen und ihre Erfüllungsgehilfen nur 
bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, je-
doch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 
den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. 

4.4. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

5. Zahlungsweise 

Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Last-
schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) oder durch 
Überweisung erfolgen.  

6. Abrechnung 

6.1. Der Kunde erhält einmal jährlich unentgeltlich eine Abrech-
nung seines Verbrauchs in Papierform. 

6.2. Weiterhin bieten die Gemeindewerke Garmisch-Partenkir-
chen dem Kunden eine monatliche, vierteljährliche oder 
halbjährliche Abrechnung in Papierform sowie in elektroni-
scher Form an. Für jede zusätzliche Abrechnung in Papier-
form wird eine Kostenpauschale erhoben, die sich aus 
dem Preisblatt der Gemeindewerke Garmisch-Partenkir-
chen ergibt. Abrechnungen in elektronischer Form erfolgen 
kostenfrei. 

6.3. Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten erfolgt, sich für eine elektronische Über-
mittlung der Abrechnungen entscheidet, erhält er zusätz-
lich alle sechs Monate eine unentgeltliche Abrechnungsin-
formation, auf Wunsch auch alle drei Monate. 

Kunden, bei denen eine Fernübermittlung der Daten er-
folgt, erhalten monatlich eine unentgeltliche elektronische 
Abrechnungsinformation. 

 

7. Erdgassteuer 

Gemäß § 107 Abs. 2 der Energiesteuerdurchführungsver-
ordnung (EnergieStV) weisen wir auf folgendes hin: „Steu-
erbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung 
ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwen-
dung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Hauptzollamt.“ 

8. Bonität 

Zum Zwecke der Bonitätsprüfung sind die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen berechtigt, Bonitätsauskünfte 
über den Kunden durch den Verband der Vereine Creditre-
form e.V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss einzuholen. 
Zu diesem Zweck übermitteln die Gemeindewerke Gar-
misch-Partenkirchen den Namen und die Anschrift des 
Kunden an die vorgenannte Auskunftei. Auf Grundlage ei-
ner anfänglichen Bonitätsprüfung können die Gemeinde-
werke Garmisch-Partenkirchen unter Berücksichtigung un-
zureichender Bonität das Angebot des Kunden auf Ab-
schluss des Produktes ablehnen. 

9. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von den Gemeindewer-
ken Garmisch-Partenkirchen nach Maßgabe der beigefüg-
ten Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, ver-
arbeitet und gegebenenfalls übermittelt.  

10. Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungsstelle 

10.1. Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Bean-
standungen insbesondere zum Vertragsabschluss oder 
zur Qualität von Leistungen der Gemeindewerke Gar-
misch-Partenkirchen, die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung 
der Energie betreffen, an den Kundenservice der Gemein-
dewerke Garmisch-Partenkirchen, Adlerstraße 25, 82467 
Garmisch-Partenkirchen, Tel.: 08821/753-333, E-Mail: 
service@gw-gap.de zu wenden. 

10.2. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden 
seine Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) inner-
halb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucher-
beschwerde bei den Gemeindewerken Garmisch-Parten-
kirchen beantwortet. Wird der Verbraucherbeschwerde 
nicht abgeholfen, werden die Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen die Gründe schriftlich oder elektronisch un-
ter Hinweis auf das Schlichtungsverfahren nach § 111 b 
EnWG darlegen. 

10.3. Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen den Gemeindewerken 
Garmisch-Partenkirchen und dem Kunden über den An-
schluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Ener-
gie sowie die Messung der Energie die Schlichtungsstelle 
Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/ 
27 57 240-0, info@schlichtungsstelle-energie.de, 
www.schlichtungsstelle-energie.de angerufen werden. Der 
Antrag dieses Kunden auf Einleitung des Schlichtungsver-
fahrens gem. § 111 b EnWG ist erst zulässig, wenn die 
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen der Verbrau-
cherbeschwerde nicht nach Ziffer 10.2 abgeholfen haben. 
Mit Einreichung der Verbraucherbeschwerde bei der 
Schlichtungsstelle wird die Verjährung gehemmt. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein an-
deres Verfahren nach diesem Gesetz zu beantragen, 
bleibt unberührt. Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkir-
chen sind verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen.  

10.4. Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Ver-
braucherbeschwerde an den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas (Bun-
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 
8001, 53105 Bonn, Tel.: 030-22480-500, E-Mail: verbrau-
cher-service-energie@bnetza.de) wenden. 
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Sonstiges 

11.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

11.2. Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Liefer-
bedingungen berücksichtigt die Anforderungen des § 41 
Abs. 1 S. 2 EnWG sowie die Informationspflichten gem. § 
312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 EGBGB. 

11.3. Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen behalten 
sich vor, diese Allgemeinen Lieferbedingungen unter Be-
achtung der Interessen des Kunden durch textliche Be-
kanntgabe an den Kunden zu ändern, wenn durch unvor-
hersehbare Änderungen, welche die Gemeindewerke 
Garmisch-Partenkirchen nicht veranlasst und auf die sie 
auch keinen Einfluss hatten, das bei Vertragsschluss be-
stehende Äquivalenzverhältnis in nicht unbedeutendem 
Maße gestört ist oder wenn die Rechtsprechung (Ober-
landesgericht oder höher) eine Regelung, die sich in ver-
gleichbarer Form auch in diesen ALG wiederfindet, für un-
wirksam erklärt und dadurch Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Vertrages entstehen, die nur durch 
eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. Die 
Ziffern 3.5 und 3.6 gelten entsprechend. 

11.4. Ergänzend zum Stromliefervertrag gelten in dieser Rei-
henfolge die Ergänzenden Bedingungen, sofern solche 
vereinbart wurden, diese Allgemeinen Lieferbedingungen 
und die Regelungen der Gasgrundversorgungsverord-
nung (GasGVV). 

 
(Stand: April 2024)


